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Federführende Dienststelle:
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Status:

Datum:
Verfasser/in:

FB 01/0337/WP18

öffentlich

25.01.2023

Heiligtumsfahrt 2023
 Ziele:

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
15.02.2023 Rat der Stadt Aachen Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt nimmt zustimmend die Mitteilung des Domkapitels zur Kenntnis, mit der die Feier 

der Öffnung des Marienschreins und der Erhebung der vier großen Heiligtümer für Freitag, den 09. 

Juni 2023, 19:00 Uhr, im Hohen Dom angezeigt wird.

Der Rat der Stadt nimmt ferner zur Kenntnis, dass Frau Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen 

zusammen mit dem Domprobst Rolf-Peter Cremer die Prüfung des Verschlusses des Marienschreins 

und der Siegel an den einzelnen Heiligtümern vornimmt.

Außerdem erklärt sich der Rat der Stadt mit dem Vorschlag des Domkapitels einverstanden, den 

Obermeister der Goldschmiedeinnung, Herrn Georg Comouth, sowie den Goldschmiedemeister, 

Herrn Thomas Zintzen, mit der Öffnung und der späteren Verschließung des Marienschreins am 

Montag, dem 19. Juni 2023, 18:30 Uhr, zu betrauen.

Sibylle Keupen

Oberbürgermeisterin
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Erläuterungen:
Mit Schreiben an die Frau Oberbürgermeisterin vom 10.01.2023 hat das Domkapitel Aachen 

angezeigt, dass die Feier der Erhebung der vier großen Heiligtümer anlässlich der diesjährigen 

Heiligtumsfahrt am Freitag, dem 09. Juni 2023, 19:00 Uhr, im Hohen Dom stattfindet.

Gemäß alter Tradition sind die Vertreter*innen der Stadt Aachen berufen, bei der Öffnung des 

Marienschreins, in dem sich die Reliquien befinden, und der Erhebung der vier großen Heiligtümer 

mitzuwirken. Der Rat der Stadt besitzt seit alters her ein Mitbewahrungsrecht (das sogenannte 

„Konkustodienrecht“) an der Aufbewahrung der Reliquien.

Das Domkapitel bittet Frau Oberbürgermeisterin, zusammen mit Herrn Domprobst, die Prüfung des 

Verschlusses des Marienschreins und der Siegel an den einzelnen Heiligtümern vorzunehmen.

Das Domkapitel hat die Absicht, den Obermeister der Goldschmiedeinnung, Herrn Georg Comouth, 

sowie den Goldschmiedemeister Herrn Thomas Zintzen mit der Öffnung und späteren Verschließung 

des Marienschreins zu betrauen.
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